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Einleitung

Die Bahá’í-Religion (auch Bahá‘ísmus oder Bahá‘ítum genannt) hat weltweit rund 7,7 Mio. Anhänger. In ihrem
Ursprungsland, der Islamischen Republik Iran, umfasst die Glaubensgemeinschaft mehr als 300.000 Angehörige.
Die Bahá’í stellen dort die größte religiöse Minderheit und werden seit Anbeginn ihrer Geschichte Mitte des 19.
Jahrhunderts verfolgt.

In den frühen Morgenstunden des 14. Mai 2008 wurden sechs Bahá’í im Iran festgenommen und in das im
Norden Teherans liegende Evin-Gefängnis gebracht, das als Folterkammer für politische Häftlinge berüchtigt ist.
Die sechs Bahá’í, deren Häuser stundenlang durchsucht wurden, sind Mitglieder der nationalen
Koordinierungsgruppe, einer Art „Notverwaltung“ der Bahá’í im Iran. Ihr Schicksal ist nur ein weiterer trauriger
Höhepunkt der alltäglichen Diskriminierung und Verfolgung, denen Angehörige dieser Glaubensgemeinschaft
dort ausgesetzt sind. Es erinnert auf tragische Weise auch an das Schicksal der Mitglieder ihres gewählten Natio-
nalen Geistigen Rates. Sie waren Anfang der 80-er Jahre verschleppt oder hingerichtet worden. 1983 wurden
ihre Gemeinde und die Ausübung ihres Glaubens schließlich verboten.

Im Gegensatz zu den Christen, Juden und Zarathustriern werden die Bahá’í in Artikel 13 der iranischen Verfas-
sung nicht als schützenswerte religiöse Minderheit genannt, denn sie werden von den herrschenden Schiiten als
„häretische“ Gruppierung eingestuft. Die „Verfälschung“ islamischer Lehren wird von iranischen Behörden als eine
besondere Gefahr betrachtet, welcher es entgegenzutreten gilt.

Die Lage der Bahá’í hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich verschlechtert. Insbesondere seit
Machtantritt von Mahmud Ahmadinedschad, mit dessen Herrschaft eine besonders strenge Auslegung des
schiitischen Islams einhergeht, sind Bahá’í verstärkt Diskriminierungen und Diffamierungen ausgesetzt.

Mit dem vorliegenden Bericht will die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) aufrütteln: Es besteht die Gefahr,
dass die Anhänger der Bahá’í-Religion an den Rand der iranischen Gesellschaft gedrängt werden – ohne
Bildungschancen, ohne sicheres Einkommen und ohne eigene Existenzgrundlage. Es gilt, der schleichenden
Strangulierung dieser größten religiösen Minderheit des Landes Einhalt zu gebieten.

Dieser Bericht soll aufzeigen, wie gefährlich es ist, sich im Iran zur Religion der Bahá’í zu bekennen. Außerdem
wird er zeigen, dass das Vorgehen gegen die Bahá’í ein systematischer Prozess ist, den der Staat aus religiösen
Gründen vorantreibt. Im völkerrechtlichen Sinne sind die staatlichen Organe die Garanten der Menschenrechte,
im Iran zeigen sie sich als Bedrohung derselben.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert alle politischen Gremien der deutschen, der europäischen und der
internationalen Politik dazu auf, alles ihnen Mögliche zu unternehmen, um die Menschenrechtslage der Bahá’í im
Iran zu verbessern.
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1. Forderungen an den iranischen Staat

1. Den Bahá’í muss gemäß Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Religionsfreiheit gewährt
werden, damit Ausgrenzung und Diskriminierung dieser religiösen Minderheit ein Ende haben.

2. Der Schutz der Bahá’í vor Diskriminierung muss gewährleistet, ihre Menschenrechte müssen geschützt und
respektiert werden. Jegliche benachteiligende Behandlung muss eingestellt werden, um ihnen ein menschenwür-
diges Dasein zu ermöglichen.

3. Den Bahá’í muss vor allem Zugang zu allen Ebenen der Bildung garantiert werden, damit diese Bevölkerungs-
gruppe gesellschaftliche, soziale und ökonomische Chancengleichheit bekommt.

4. Für die Bahá’í muss das Recht auf Arbeit und freie Berufsausübung gesichert und jegliche Diskriminierung auf
dem Arbeitsmarkt muss eingestellt werden.

.

2. Systematisches Vorgehen der Regierung gegen die Bahá’í

Die iranischen Behörden gehen systematisch gegen die Bahá’í vor, dafür gibt es ausdrückliche interne Regierungs-
anweisungen und Dokumente, die der GfbV vorliegen. Verbrechen gegen die Bahá’í werden strafrechtlich nicht
geahndet. Ihre Diffamierung in öffentlichen Medien wird nicht nur geduldet, sondern gefördert. Zudem strebt die
iranische Regierung derzeit eine Verschärfung des Strafrechtes an. So soll zukünftig Apostasie, d.h. der Abfall vom
islamischen Glauben, zwingend mit der Todesstrafe geahndet werden. Dies hätte schwerwiegende Folgen für die
Bahá’í. Darauf soll im letzten Abschnitt dieses Kapitels näher eingegangen werden.

2.1. Golpaygani-Dekret Nr. 1327/M/S vom 25. Februar 1991

Das Dekret 1327/M/S, das von Ali Khamenei, dem obersten religiösen Führer1, und dem damaligen Staatspräsi-
denten Ali Akbar Haschemi Rafsandschani mit handschriftlichen Vermerken gegengezeichnet wurde, wurde vom
damaligen Sekretär des Obersten Revolutionären Kulturrates Dr. Seyyed Mohammad Golpaygani ausgearbeitet.

Das Golpaygani-Dekret legt den Umgang mit der religiösen Gruppe der Bahá’í als Staatsdoktrin fest: In dieser
Gemeinschaft soll keinerlei positive Entwicklung zugelassen werden. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass
Bahá’í während ihrer Schulausbildung möglichst islamisiert werden und ihnen der Zugang zu Institutionen der
höheren Bildung, insbesondere zu Universitäten, verwehrt wird, sobald sie sich zu ihrer Religion bekennen. Dies
bedeutet im Alltag, dass die Bahá‘í keine Religionsfreiheit genießen, denn wenn sie sich als solche zu erkennen
geben, erleiden sie in Bildungsinstitutionen Restriktionen.

Wirtschaftlich sollen sich die Bahá’í laut Dekret 1327/M/S höchstens auf dem Niveau eines durchschnittlichen
Iraners bewegen dürfen. Nur ein „bescheidenes Auskommen“ ist ihnen erlaubt. Als unzulässig wird jeglicher
darüber hinausgehende wirtschaftliche Erfolg angesehen, egal ob als Unternehmer oder als Angestellter. Ein
möglicher Einfluss im Rahmen einer Bildungstätigkeit soll ausgeschlossen werden. Das heißt, dass den Mitgliedern
dieser Gruppe jeglicher Fortschritt verwehrt wird. Allgemeine wirtschaftliche Rechte werden ihnen nur gewährt,
sofern dies nicht etwa dem Ansehen der Gruppe hilft. Selbst die Frage der Ausstellung einer Arbeitserlaubnis wird
von einem derartigen Ansatz bestimmt.
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Weiterhin fordert das Dekret, dass gesellschaftspolitische Aktivitäten der Bahá’í, die von vornherein als Spionage
eingestuft werden, gesetzlich verfolgt werden. Auf Spionage steht im Iran die Todesstrafe.2 Ihre religiöse „Propa-
ganda“ soll mit Gegenpropaganda beantwortet werden. Deshalb werden Bahá’í in den iranischen Medien massiv
verunglimpft. So sollen ihre kulturellen Wurzeln auch außerhalb des Landes angegriffen und zerstört werden.

Um diese Vorschriften in die Tat umzusetzen, sollte extra eine Institution innerhalb des iranischen Staatsapparates
ins Leben gerufen werden. Dazu kam es nach Informationen der GfbV bislang jedoch nicht. Aber seit Anfang der
50-er Jahre existiert eine Anti-Bahá’í-Gesellschaft schiitischer Kleriker und Intellektueller, genannt Hojjatieh. Ihr
Hauptaugenmerk liegt auf der Bekämpfung der Bahá’í-Religion, jedoch auch links-säkularer Strömungen. Werk-
zeuge dafür sind öffentliche Hetze und Beeinflussung junger Akademiker im Rahmen ihrer religiösen Ausbildung.
Offiziell wurde die Gesellschaft zwar 1983 aufgelöst, anzunehmen ist jedoch, dass sie bis heute weiterexistiert.
Angehörige der Regierung Ahmadinedschads, Ahmadinedschad selbst, aber auch sein religiöser Lehrer, Ayatollah
Mesbah Yazdi sollen Mitglieder der Hojjatieh sein. Sie propagieren die schiitische Vorstellung der Wiederkehr des
zwölften Imam, eines heilsgeschichtlichen Messias. Sein Erscheinen aus der Verborgenheit wird gefördert, indem
die Welt vorher ins Chaos versinkt.3 Ahmadinedschads Äußerungen in der Öffentlichkeit zeigen seinen Glauben
an die Wiederkehr des Messias – und seinen Drang, dies durch Konflikte - auch kriegerische - zu beschleunigen.4

Das Golpaygani-Dekret hat keinen Gesetzesrang, sondern ist eine Verwaltungsordnung. Es stellt sich deshalb die
Frage, welche tatsächlichen Auswirkungen es innerhalb des Staatssystems hat. Die Dokumente im Anhang dieses
Reports sollen dies erläutern.

Exkurs: Schiitische Ideologie als Legitimierung totalitärer Macht

Die islamische Apokalypse des Mahdismus, der religiöse Endkampf, ist der zentrale Bestandteil der Staatsideologie
der Islamischen Republik Iran. Sie fußt auf der Vorstellung, dass der zwölfte Imam des schiitischen Islams,
Muhammad al-Mahdi, der im Jahr 941 n.Chr. in die Verborgenheit verschwand, dereinst wieder erscheinen
werde. In den schiitischen Überlieferungen heißt es hierzu, dass der Verborgene Imam dann die Erde mit Wahr-
heit und Gerechtigkeit erfüllen werde. Dabei werde er die „Armee des Zorns“ anführen. Der Mahdi solle einem
Brunnen in Qom entsteigen und sodann eine mit großem baulichem Aufwand angelegte Allee entlang schreiten,
um seine Herrschaft anzutreten. Der Jamkaran-Brunnen und die zugehörige Moschee sind mittlerweile eine der
größten schiitischen Wallfahrtsstätten im Iran.5

Der Gründer der Islamischen Republik, Ajatollah Ruhollah Khomeini, wollte das Erscheinen des Verborgenen
Imam nicht mehr abwarten und entwarf deshalb eine Staatsideologie, die die absolute „Herrschaft des Rechtsge-
lehrten“ vorsieht, solange der Mahdi nicht aus seiner Verborgenheit erschienen sei. Die 1979 gegründete Islami-
sche Republik Iran benennt in ihrer Verfassung den zwölften Imam als imaginäres Staatsoberhaupt.

Staatspräsident Ahmadinedschad beruft sich in seiner „Widerstandsrhetorik“ gegen den Westen und Israel auf die
Vorstellung des Mahdismus. Es ist unbestritten, dass der Iran mit der Unterstützung diverser islamistischer Terror-
gruppen den gesamten Nahen Osten destabilisiert. Der Terrorismus ist zur Staatsideologie geworden und richtet
sich gegen die gesamte freie Welt. Die Beteuerungen, die Atombombe nicht bauen zu wollen, sind in diesem
Zusammenhang nicht ernst zu nehmen, und dienen als Ablenkungsmanöver, um von den inneren Vorgängen im
Iran abzulenken.

Auch sind Antisemitismus und Antibahaismus zentrale Bestandteile des innerstaatlichen Handelns geworden. Die
Verfolgung und Diskriminierung der Bahá’í sind Teil der Staatsideologie mit einer über 160-jährigen Geschichte, wobei
insbesondere der religiöse Anspruch der Bahá‘í den endzeitlichen Erwartungen des schiitischen Islams zuwiderläuft.6
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Über alle Schahregime bis hin zur aktuellen islamistischen Diktatur wurden die Anhänger der Bahá’í-Religion
verfolgt, bestenfalls geduldet. Dabei spielt Ahmandinedschad eine herausragende Rolle, weil seine Nähe zu Anti-
Bahá’í-agierenden Gruppen, seine Herkunft aus den Revolutionären Garden, und seine Verbindungen zu den
paramilitärischen Milizen, den Basijis, den fundamentalistischen Terror gegen die Bahá’í  begründet.

2.2. Ausschluss von Bahá’í-Studierenden durch das Wissenschaftsministerium

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie nutzte das oben beschriebene Golpaygani-Dekret
(1327/M/S) im Jahr 2006, um 81 Universitäten und Instituten der höheren Bildung den Ausschluss von Studen-
ten aus der Gruppe der Bahá’í anzuordnen. In dem Schreiben wird die Notwendigkeit des Ausschlusses mit dem
Dekret 1327/M/S begründet. Das Ministerium verlangt über die Umsetzung informiert zu werden.7

Zur Liste der angeschriebenen Bildungsinstitute gehören nicht nur staatliche Institutionen, sondern auch private und
gemeinnützige Schulen. Hiermit wird die Gesetzeskraft der Verwaltungsanordnung eindeutig. Alle Bildungsein-
richtungen haben sich dem Dekret unterzuordnen. Deshalb gibt für Studierende, die der Bahai-Glaubensgemein-
schaft angehören, keinerlei Möglichkeit auf eine höhere Bildung, es sei denn, sie schwören ihrem Glauben ab.

Der GfbV liegen Schreiben von Universitäten aus den Jahren 2006/07 vor, die mit Bezug auf das Golpaygani-
Dekret Studierende des Bahá’í-Glaubens aus der Hochschule weisen. Diese Praxis wurde durch das im Anhang
abgedruckte Schreiben des Wissenschaftsministeriums von 2006 losgetreten.

Die Bahá’í dürfen keine eigenen Bildungseinrichtungen unterhalten. 1987 gründete die Gemeinschaft zwar das Bahá’í-
Institut für Höhere Bildung. Doch es wurde 1998 vom Staat zerschlagen. Eine Ausbildung kann nur noch im Verborge-
nen stattfinden, die so erworbenen Bachelor-Abschlüsse werden von den iranischen Institutionen nicht anerkannt.8

2.3. Anordnung der Streitkräfte Irans zur Erfassung aller Bahá’í, ihrer
Vermögensverhältnisse und gesellschaftlichen Verbindungen

Am 20.3.2006 wurde der Sonderberichterstatterin für Religions- und Glaubensfreiheit der UN-Menschenrechts-
kommission, Asma Jahangir, eine Anweisung der iranischen Streitkräfte zur Kenntnis gebracht, und später von
amnesty international publiziert.9 Der an das Informationsministerium, die Revolutionsgarde und die Polizei
gerichtete Brief besagt, dass der oberste Führer Ayatollah Khamenei die Kommandozentrale angewiesen habe,
Personen zu identifizieren, die dem Bahá’í-Glauben angehören, und ihre Aktivitäten zu überwachen. Weiterhin
werden die Empfänger ersucht, auf höchst vertrauliche Art und Weise jegliche Information über Mitglieder des
Bahá’í-Glaubens zu sammeln. Bei der Erfassung solle die Konzentration auf den politischen, ökonomischen,
sozialen und kulturellen Aktivitäten der Bahá‘í liegen. Sämtliche Informationen sollen wiederum dem Hauptquar-
tier der Streitkräfte zur Bündelung vorgelegt werden. Dieses konzentrierte Sammeln und Zusammenführen
personenbezogener Daten von Menschen, die der Bahá’í-Religion nahe stehen, birgt für diese Religionsgemein-
schaft die große Gefahr der zielgerichteten Verfolgung.

Da bekannt ist, dass die Religion der Bahá’í der iranischen Regierung ein Dorn im Auge ist, muss angenommen
werden, dass die Datensammlung der Zerstörung dieser Religionsgemeinschaft dienen soll. Die Diskriminierung
und Verfolgung von Bahá’í nimmt insbesondere unter der Regierung Ahmadinedschad zu. Die Gesellschaft für
bedrohte Völker befürchtet, dass die Erfassung sämtlicher Bahá’í einen gezielten Ethnozid, also die Auslöschung
der eigenständigen Kultur, vorbereiten soll.
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Diese Gefahr sollte nicht unterschätzt werden: Die Erfassung sämtlicher Mitglieder einer ethnischen, religiösen
oder kulturellen Gruppe gehörte in der Geschichte mehrmals zur Vorbereitung eines Genozids – also der
gezielten physischen Auslöschung von Gemeinschaften.

2.4. Anordnung des Innenministeriums zur Erfassung aller sozialen und ökonomischen
Aktivitäten von Mitgliedern der Bahá’í-Religion

Ein Dokument des Innenministeriums der Islamischen Republik Iran vom 19. August 2006 an die regionalen
Abgeordneten des Ministeriums für Politik und Sicherheit in den Provinzen ordnet an, jegliche sozialen und
ökonomischen Aktivitäten von Bahá’í zu dokumentieren.10 Die iranische Regierung sieht in jeglichem sozialen
Engagement der Bahá‘í die Gefahr, dass der Glaube der Bahá’í verbreitet wird.11

Die dem Dokument beigefügte Liste verlangt unter anderem folgende Informationen über Mitglieder der Bahá’í-
Religion:

* Wohn- und Aufenthaltsort,
* finanzieller Status,
* soziale, politische und ökonomische Aktivitäten,
* mögliche soziale Probleme,
* Akteure in der Religionsgruppe,
* Kommunikation mit anderen Organisationen
* Ort der Gräber der Bahá’í.

Hier werden über sämtliche Lebensbereiche bis hin zu den Bestattungsorten Fakten gesammelt. Das Ansammeln
solcher personenbezogenen Daten ist höchst brisant und kann je nach Auslegung und Zielrichtung der staatlichen
Stellen, denen diese Daten zugänglich sind, nämlich allen sicherheitspolitischen Kräften im Iran, verschiedentlich
genutzt werden.

Die Erhebung sensibler personenbezogener Daten lässt nur einen Rückschluss zu: Die Verfolgung dieser Gruppe soll
systematisiert werden. Sollten im Iran gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die die Bahá’í von vornherein zu
Tätern abstempeln, muss sich die Weltgemeinschaft auf die Eliminierung dieser religiösen Gruppe im Iran einstellen.

Um dies zu verhindern, ist ein sofortiges Reagieren schon auf die Vorbereitung der Auslöschung dieser Gruppe
nötig. Es reicht nicht, darauf zu verweisen, dass die Einschränkung sozialer und ökonomischer Aktivitäten, wie es
diese Anordnung hier anstrebt, zu verurteilen ist. Denn sie verstößt gegen die beiden auch vom Iran ratifizierten
Menschenrechtspakte von 1966. Die Staatengemeinschaft muss vielmehr weitere Gefahren erkennen, ihre
Schutzverantwortung übernehmen und im Vorfeld auf mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit reagieren.

Zwischenfazit:

Anhand der Dokumente lässt sich eine beunruhigende Entwicklung erkennen. Aufbauend auf dem Golpaygani-
Dekret ordnet der iranische Staat in verschärftem Maße die Kontrolle, Überwachung und letztlich die Restriktion
von Aktivitäten durch Mitglieder der Bahá’í-Glaubensgemeinschaft an. Das bedeutet, dass diese ihr Recht auf freie
Entfaltung nach den im Iran geltenden Gesetzen und Regeln nicht wahrnehmen können. Den Bahá’í wird eine
Sonderrolle zugewiesen – im negativen Sinne. Der iranische Staat vermutet in ihren Handlungen eine Bedrohung
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für das bestehende System und versucht sie daher aus diesem herauszudrängen. Ihrer Religionsfreiheit, ihrer
freien Entfaltung, ihrem Recht auf Bildung, Arbeit und freie Berufsausübung sind Beschränkungen auferlegt, die
nach einer über 25-jährigen Verbotszeit ihre Existenz bedrohen.

Diese Bedrohung zeigt sich offenkundig nicht nur im sozialen und ökonomischen Bereich. Auch die physische
Unversehrtheit der Bahá’í ist zunehmend bedroht, wie die uns vorliegenden aktuellen Berichte belegen. Demnach
kommt es in jüngster Zeit zu Überfällen und Mordanschlägen auf Bahá’í.12 Für sie besteht unmittelbar die Gefahr,
Opfer von tätlichen Übergriffen und Anschlägen zu werden, die entweder staatlicherseits geduldet werden und
straflos bleiben, sofern sie von fanatisierten Freiwilligen der Basiji-Milizen (Basitschi-e Mostasafan) oder anderen
staatstragenden Gruppen verübt werden, oder die von staatlichen Stellen selbst ausgeführt werden.

2.5. Das Apostasieverbot - Die angestrebte Novellierung des Strafrechts und
Auswirkungen auf die Bahá’í

Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 14. März 2008 strebte die iranische Regierung eine Verschärfung des
Strafrechts an. Prophetenbeleidigung und der Tatbestand der Apostasie, also der Abfall vom islamischen Glauben,
soll zwingend mit dem Tod bestraft werden. „Apostasie, Ketzerei und Zauberei“ fallen dann unter die so genann-
ten „Hadd-Strafen“ des islamischen Rechts und sollen als „Recht Gottes“ als unabänderlich gelten13. Dem Richter
bleibt im Falle einer Schuld kein Ermessensspielraum mehr, er muss die Todesstrafe verhängen.

Nach Artikel 225,1 in der dem Parlament vorliegenden Gesetzesvorlage14 ist jeder Muslim, der deutlich verkündet, sich
vom Islam abzuwenden, ein Apostat. Gemäß Artikel 225-111 gilt „jeder Muslim, der eine Erneuerung in der Religion
erfindet, [...] als Abtrünniger“. Während ein „Mortade Fetri“, ein geborener Abtrünniger, der mindestens einen
muslimischen Elternteil hat und dann neue Ideen verfolgt, die den islamischen Gesetzen zuwiderlaufen, nach Artikel
225-7 die Todesstrafe ohne Einschränkung erhalten soll, hat ein „Mortade Melli“ nach Artikel 225-8 drei Tage Zeit, um
zu „bereuen“. Ein „Mortade Melli“ ist ein nationaler Abtrünniger, der keine muslimischen Eltern hat, zum Islam konver-
tiert und später aus dem Islam wieder austritt. Für Kinder, die beispielsweise einen Elternteil des Bahá’í-Glaubens und
einen des islamischen-schiitischen Glaubens haben, hätte die Entscheidung, als Bahá’í zu leben, die Todesstrafe zur Folge.

Dieser Gesetzentwurf geht einher mit einer Zwangsislamisierung von Menschen, die sich vom Islam abkehren
wollen. Darüber hinaus sieht er eine Ausweitung der Sicherheitsgesetze vor. Mit Artikel 112 wird der Geltungs-
bereich des Gesetzes auf Handlungen außerhalb des Irans ausgedehnt. Dies würde bedeuten, dass Iraner im
Ausland vor dem Zugriff des iranischen Regimes nicht geschützt wären. Der Iran würde die Souveränität anderer
Staaten missachten. Artikel 112-3-1 bezieht sich auf Handlungen, die gegen die Regierung, die Unabhängigkeit
und die interne und externe Sicherheit des Landes gerichtet sind. Da der Begriff „Sicherheit“ nicht im Gesetzesent-
wurf definiert wird, kann jede Handlung als gegen diese gerichtet eingestuft werden.

Dieser Gesetzentwurf bedeutet eine grobe Verletzung der internationalen Menschenrechtsabkommen, die auch
der Iran unterzeichnet und sich so zur Einhaltung verpflichtet hat. Dem Staat würde bei Verabschiedung des
Gesetzes ein legitimierendes Instrument in die Hand gegeben, religiös Andersdenkende zu eliminieren. Diese
angestrebte Novellierung des Strafgesetzes hätte im besonderen Maße Auswirkungen auf die Bahá’í.

Wissenschaftler, Vertreter der Bahá’í und die derzeitige EU-Präsidentschaft Sloweniens sind besorgt über die
mögliche Verabschiedung des Gesetzentwurfes. Ergebnis wäre eine fortführende Diskriminierung und Verfolgung
der Bahá’í sowie die Verletzung von Menschenrechten auch anderer Minderheiten im Iran15.
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2.6. Straffreiheit für Rechtsverletzungen an den Bahá’í

Immer wieder gab und gibt es neben der offenen Diskriminierung und Diffamierung von Bahá’í auch strafrechtlich
relevante Übergriffe auf Mitglieder der Bahá’í-Gemeinde, die jedoch vom Staat, entgegen geltenden Rechts, entwe-
der nicht verfolgt werden oder die Ermittlungen werden unter fadenscheinigen Begründungen fallen gelassen.

So wurden beispielsweise in Baharestran und Abadeh Anfang 2007 zwei Männer unter undurchsichtigen Um-
ständen ermordet16. Im anschließenden Prozess befand der Oberste Gerichtshof, die Beschuldigten seien nicht zu
bestrafen, da die Opfer in „unislamische“ Aktivitäten verwickelt und „moralisch verdorben“ gewesen seien.

Die Behauptung des Obersten Gerichts, die Opfer seien moralisch korrupt gewesen, wird oft gegen Bahá’í vorge-
bracht. Der Freispruch für die mutmaßlichen Täter gibt Anlass zu großer Sorge. Übergriffe auf die Bahá’í durch
die Bevölkerung, die ohne strafrechtliche Verfolgung bleiben, bilden einen weiteren Baustein in der systemati-
schen Vernichtung nichtislamischer Gläubiger wie der Bahá’í im Iran.

2.7. Öffentliche Diffamierung der Bahá’í in den Medien

Zudem sehen sich Bahá’í verstärkt mit öffentlichen Hetz- und Schmähkampagnen konfrontiert. Die Diffamierun-
gen und Medienkampagnen der regierungsamtlichen Tageszeitung „Kayhan“ werden von staatlicher Seite offen
betrieben, wie auch die unter Aufsicht des Staates betriebenen Fernseh- und Radioprogramme immer wieder
herabsetzend über die Bahá‘í berichten.

Schon in Kinderbüchern wird der Báb (1819-1850), die erste der beiden Stiftergestalten der Bahá’í, verunglimpft.17 In
dem Kinderbuch Babak, womit der Báb gemeint ist, wird dieser als faul, dumm und verlogen dargestellt. Ihm wird
eine Spionagetätigkeit für Russland angedichtet, die in der Geschichtsschreibung durch nichts zu belegen ist. Der Báb
sei vom Schah hingerichtet worden, weil er verrückt geworden sei. Anzeichen dafür wäre seine Aussage gewesen,
dass er der 12. Imam sei.18 Dieses Kinderbuch wird derzeit in den Schulen des Iran kostenlos verteilt.

Die staatliche und einflussreichste Teheraner Tageszeitung Kayhan, unterstützt und geführt durch den obersten
Führer, Ayatollah Khamenei, führt weiterhin eine intensive Kampagne gegen die Bahá’í durch. Regelmäßig er-
scheinen Artikel in der Zeitung, welche die Bahá’í-Religion verleumden und Gefühle von Argwohn, Misstrauen
und Hass bei der Bevölkerung gegenüber der Bahá’í- Gemeinde schüren sollen.19

Die Artikel arbeiten auf psychologischer Ebene mit den Wiederholungen bestimmter Begriffe und Verbindungen
des Bahá’í-Glaubens mit negativen Assoziationen. Historische Ereignisse werden verzerrt dargestellt, aus dem
Zusammenhang gerissen oder ganz verfälscht. Die Autoren verwenden zudem gefälschte historische Dokumente
wie zum Beispiel die anrüchigen Memoiren von Prinz Dolgorouki, eines in der Mitte des 19. Jahrhunderts in
Teheran lebenden russischen Gesandten. Seit langem ist bekannt, dass diese Memoiren vor etwa 68 Jahren in
Persien zusammengereimt wurden und eine reine Erfindung darstellen. Darin gleichen sie den „Protokollen der
Weisen von Zion“, einem frei erfundenen, antisemitischen Pamphlet.

Die Autoren der Kayhan-Artikel behaupten beispielsweise, dass die Bahá’í-Religion eine Schöpfung der Kolonial-
mächte sei, um die Muslime im Iran zu zerschlagen. Bahá’u’lláh, die zweite Stiftergestalt der Bahá’í-Religion, habe
Unterstützung von England und Russland erhalten, so wie die heutige Bahá’í-Gemeinde von Israel unterstützt werde,
um Unruhe im Land zu verbreiten. Hier wird die schlechte Stimmung in der Bevölkerung gegen diese Staaten und
gegen die Juden im Besonderen genutzt, indem immer wieder behauptet wird, die Bahá‘í seien „Zionisten“ und
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„Spione Israels“. Dabei sind die Vorwürfe, die Bahá’í stünden mit dem Zionismus in Verbindung, eine Verzerrung der
Geschichte: Das Weltzentrum der Bahá’í-Gemeinde ist in Israel, weil Bahá’u’lláh in der Mitte des 19. Jahrhunderts als
Gefangener zweier Länder, der osmanischen Türkei und des Irans, ins Heilige Land verbannt worden war.

Bahá’ulláh wird überdies in Verbindung mit einem Mordanschlag auf den Nasari’d Din Shah im Jahr 1852 und
der Zerstörung heiliger islamischer Stätten gebracht. Zusätzlich werden Quellen aufgeführt, die seinen Vorgänger
Báb als einen moralisch verwerflichen Menschen darstellen. Seine Schriften und seine Lehre sind nach Meinung
der Autoren vollkommen unsinnig und mit dem Islam völlig unvereinbar. Der Glaube würde auf erfundenen
Geschichten der Bahá’í beruhen und habe aus diesem Grund keine Existenzberechtigung. Den Bahá’í wird
vorgeworfen, mit Gewalt gegen Muslime vorgegangen zu sein, sie gefoltert und getötet zu haben. Zudem wird
die Gemeinde bezichtigt, die Regierungsgewalt im Iran übernehmen zu wollen. Es wird versucht, eine Verbindung
der Bahá’í mit bestimmten Gruppen herzustellen, die während der konstitutionalistischen Ära an Attentaten und
terroristischen Aktivitäten beteiligt waren und somit verantwortlich für die Pahlevi-Diktatur seien. Die Bahá’í
würden neue Sekten und Religionen verbreiten, um unmoralisches Verhalten in der islamischen Gemeinde zu
fördern und so den Islam zu untergraben. Die Bahá’í-Gemeinde sei eine perverse und verdorbene Sekte, welche
Frauen als Werkzeuge benutzen würden, um die Menschen in ihre  kolonialisierte Religion hinzuziehen.

Die Bahá‘í selbst haben auf solche und andere Vorwürfe nur außerhalb des Landes reagieren können. Im Iran
gibt es für sie keinen Zugang zu Massenmedien, um ihr Selbstverständnis darzustellen und die absurden Vorwür-
fe widerlegen zu können.

Die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Bahá’í trotz intensiver Verfolgung im Iran geblieben ist und
dass Studierende, die im Ausland gelernt haben, weil ihnen im Iran die Bildung verweigert wurde, in den Iran
zurückgekehrt sind, um bei der Entwicklung ihres Landes mitzuwirken, belegen jedoch, dass die Bahá‘í weit
davon entfernt sind, eine Bedrohung der Staatssicherheit zu sein. Dies zeigt sich unter anderem in den von Bahá’í
in Schiras unternommenen Bemühungen, benachteiligten Kindern Schulunterricht zu ermöglichen. Auf dieses
Projekt reagierte die iranische Regierung, indem sie 54 beteiligte Bahá’í im Mai 2006 festnahm.

3. Menschenrechtsverletzungen an den Bahá’í
3. 1 Menschenrechtsverletzungen laut der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte

Der Iran hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)20 sowie die beiden internationalen Pakte von
1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt)21 sowie über bürgerliche und politische
Rechte (Zivilpakt)22 unterzeichnet und ratifiziert.23 Er ist somit zur Einhaltung und Umsetzung der in den Pakten
verfassten Rechtsnormen verpflichtet. Diese zusammen ergeben die so genannte „Charta der Menschenrechte“.
Doch indem die iranische Regierung systematisch gegen die Bahá’í vorgeht, Anweisungen und Dekrete gegen sie
erlässt, werden immer wieder auf eklatante Weise universelle Menschenrechte verletzt.

3.1.1 Religionsfreiheit

Die iranische Verfassung24 enthält zwar Garantien der Gleichbehandlung aller Menschen sowie einen Minderhei-
tenschutz. Die Bahá’í werden jedoch weder als religiöse Minderheit anerkannt noch sind sie vor diskriminieren-
den Gesetzen und Praktiken geschützt.
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Gemäß Artikel 13 der iranischen Verfassung besteht das Recht auf Religionsfreiheit. Von diesem verfassungsmäßi-
gen Recht dürfen die Bahá’í im Iran keinen Gebrauch machen, da ihre Religion nicht als schützenswerte Religion
anerkannt ist.

Durch die strikte Untersagung der Ausübung der Bahá’í-Religion verstößt der Iran somit nicht nur gegen Artikel
zur Religionsfreiheit, zur Gleichbehandlung und zum Minderheitenschutz seiner eigenen Verfassung. Er missachtet
auch Artikel 18 der AEMR, in dem es heißt:

„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine
Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.“25

Den Bahá’í wird im Iran nicht nur untersagt, in der Öffentlichkeit ihren Glauben kundzutun. Sogar das alleinige
Bekennen zur Bahá’í-Religion zieht oftmals große Nachteile und Diskriminierungen nach sich.

Die GfbV fordert: Der iranische Staat muss den Bahá’í Religionsfreiheit gewähren, damit Ausgrenzung und Diskri-
minierung dieser religiösen Minderheit ein Ende haben.

3.1.2 Recht auf Bildung

Seit Mitte 1981 wird den Bahá’í die Aufnahme in höhere Bildungseinrichtungen, in manchen Orten auch in
Schulen, verwehrt, Studenten und Lehrkräfte dieser Glaubensrichtung wurden entlassen.

Dies verstößt eklatant gegen Artikel 26 (Recht auf Bildung) der AEMR, in dem es heißt „(1) Jeder hat das Recht auf
Bildung(…) (2) Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. (…)“26.

Auch Art. 13 des Sozialpakts sieht neben dem allgemeinen Recht auf Bildung vor, dass es jedermann
gleichermaßen entsprechend seiner Fähigkeiten möglich gemacht werden sollte, eine Hochschule zu besuchen.
Insbesondere dies wurde den Bahá’í in den letzten Jahren massiv verwehrt. So wurden Bahá’í-Schülerinnen und -
Schüler zum Teil mit der fadenscheinigen Begründung der Schule verwiesen, sie hätten im Vorjahr in der Klasse
über ihre Religion gesprochen.27 Als Grund für Schulverweise wurde oftmals die Angabe auf Schulformularen,
ein Mitglied der Religionsgemeinschaft der Bahá’í zu sein, herangezogen. Andernorts weigerten sich islamische
Lehrer, Bahá’í Kinder zu unterrichten.28

Besonders augenfällige Diskriminierungen finden im Hochschulwesen statt. Bahá’í werden teilweise erst gar nicht zur
Aufnahmeprüfung zugelassen oder nach Absolvieren des Tests auf Grund angeblich unvollständig ausgefüllter Unterla-
gen abgewiesen. Durch die Erfassung der Religionszugehörigkeit auf den Anmeldeformularen wird systematisch ausge-
siebt. So wurden in den Studienjahren zwischen 2006 und 2008 gerade mal 7 bis 8 Prozent derjenigen Bahá’í-Studie-
renden, die die Aufnahmeprüfung für die Universität erfolgreich bestanden hatten, zum Hochschulstudium zugelassen.
Selbst die Studierenden, denen ein Studienplatz zugewiesen wird, müssen jederzeit damit rechnen, wieder von der
Universität verwiesen zu werden. Viele Studierende wurden bereits wenige Wochen nach Aufnahme des Studiums
von der Universität exmatrikuliert, nachdem bekannt geworden war, dass sie den Bahá’í angehörten. Die einzige
Möglichkeit für Bahá’í, dauerhaft einen Studienplatz zu bekommen, liegt darin, ihren Glauben zu verleugnen.
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Nicht nur von staatlichen Schulen und Universitäten werden die Bahá’í ausgeschlossen. Es ist ihnen zudem unter-
sagt, eigene Bildungseinrichtungen zu gründen, welche nach Art. 13(4) des Sozialpaktes vorgesehen sind, wie der
Übergriff 1998 auf das Bahá’í-Institut für Höhere Bildung belegt.

Der iranische Staat unterdrückt jegliche Bestrebungen der Bahá’í, am höheren Bildungswesen teilzuhaben, und
versucht dadurch bewusst, die Bahá’í in sozial untere, bildungsferne Schichten abzudrängen.

Der islamische Staat verletzt bei dieser Vorgehensweise nicht nur auf eklatante Weise fortlaufend Menschenrechte, er
nimmt den Bahá’í auch eine für sie besonders wichtige Grundlage, um ihre Gemeinde als lebensfähige Einheit erhal-
ten zu können. Gerade der Bildung und Erziehung wird in der Bahá’í-Religion ein hoher Stellenwert beigemessen.

Die GfbV fordert: Der iranische Staat muss den Bahá’í Zugang zu allen Ebenen der Bildung gewähren, um dieser
Gruppe gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Erfolg zu ermöglichen.

3.1.3 Recht auf Arbeit

Neben dem Recht auf Bildung wird den Bahá’í das Recht auf Arbeit durch den iranischen Staat verwehrt, welches in
Art. 6(1) des Sozialpaktes niedergelegt ist. Dort heißt es, dass die Vertragsstaaten das Recht auf Arbeit anerkennen,
welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenom-
mene Arbeit zu verdienen, umfasst. Zum Schutz dieses Rechts sollen geeignete Schritte unternommen werden.

In Artikel 7(c) des Sozialpaktes heißt es, dass jedermann die gleiche Möglichkeit haben soll, entsprechend seiner
beruflichen Tätigkeit aufzusteigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung
ausschlaggebend sein dürfen.

Für die Bahá’í dagegen ist die Situation auf dem iranischen Arbeitsmarkt in den letzten Jahren immer prekärer
geworden. Von einer freien Berufswahl kann schon lange Zeit keine Rede mehr sein. So werden ihnen oftmals unter
fadenscheinigen Begründungen Arbeits- und Gewerbegenehmigungen entzogen bzw. verweigert. Arbeitgeber, die
Bahá’í beschäftigen, werden mit Firmenschließung bedroht. Selbst oberste staatliche Stellen ordnen an, Bahá’í nicht
mehr als Handelspartner zu akzeptieren. So wurden am 9.4.2007 vom Public Supervision Office der Public
Intelligence and Security Force in der Provinz Teheran Anweisungen herausgegeben, die ein Beschäftigungsverbot
für Bahá’í vor allem im gewerblichen Bereich und für höher bezahlte Stellen anordneten.29 Dieses Vorgehen schließt
Bahá’í von jeglichem wirtschaftlichen Erfolg aus.

Bei der Beantragung von Gewerbelizenzen muss ein offizielles Formular ausgefüllt werden, in dem die Religions-
zugehörigkeit anzugeben ist. Bei Eintragung einer der vom Staat nicht anerkannten Religionen - wie der Bahá’í -
kann es passieren, dass Arbeitserlaubnis bzw. -Lizenz unverzüglich entzogen bzw. versagt werden.

Die GfbV fordert: Der Iran muss für Bahá’í das Recht auf Arbeit und freie Berufsausübung sichern. Sonst geraten
diese an den Rand der Gesellschaft – ohne Einkommen und ohne eigene Existenzgrundlage.

3.1.4 Diskriminierung

Artikel 2(1) des Sozialpaktes verlangt einen Mindeststandard in der Einhaltung und Fortentwicklung des niederge-
legten Antidiskriminierungsgebotes vom Vertragsstaat. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den in Artikel 2
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Absatz 2 Sozialpakt verankerten Grundsatz, dass „die Vertragsstaaten sich dazu verpflichten zu gewährleisten,
dass die in diesem Pakt verkündeten Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen
Herkunft, … ausgeübt werden.“

Systematisch wird versucht, den Bahá’í durch die Verweigerung des Zugangs zu Bildung und den Entzug von
Arbeit ihre Lebengrundlage zu nehmen. Es wird versucht, die Bahá’í aus wichtigen und einflussreichen Positionen
zu verdrängen, sie auf ein niedriges soziales Niveau herabzustufen und sie auf diese Weise zu Menschen zweiter
Klasse zu degradieren.

Ein würdevolles Leben, in dem sie sich frei und ohne Diskriminierung entfalten können, ist für Mitglieder der Bahá’í im
Iran mittlerweile unmöglich geworden. Damit verstößt der Iran auch gegen Artikel 7 und Artikel 26 der AEMR, die
ebenfalls ein Diskriminierungsverbot bzw. das Recht auf Bildung zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit beinhalten.

Die GfbV fordert: Der Staat Iran muss den Schutz der Bahá’í vor Diskriminierung gewährleisten. Er muss jegliche
benachteiligende Behandlung einstellen, um ihnen ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen.

3.2 Menschenrechtsverletzungen seit Anfang 2007

In zunehmendem Maße ereignen sich gewaltsame Übergriffe gegen Angehörige der Bahá’í. Wohnhäuser werden
überfallen, Eigentum konfisziert, Geschäftsräume in Brand gesteckt. Friedhöfe der Bahá’í und andere heilige
Stätten werden mutwillig zerstört.

Seit dem Amtsantritt des gegenwärtigen iranischen Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad sind die Bahá’í
verstärkt willkürlichen Festnahmen, Razzien und öffentlichen Diffamierungen ausgesetzt. 167 Bahá’í wurden seit dem
Sieg der Konservativen bei den Parlamentswahlen 2004 aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit vorübergehend inhaf-
tiert. Am 23.3.2008 waren noch 16 Bahá‘í in Haft. 71 Bahá’í wurden nur durch Hinterlegen einer vergleichsweise
hohen Kaution wieder aus der Haft entlassen und warten auf ihre Prozesse. In 74 weiteren Fällen wurde Urteile ge-
sprochen, jedoch sind diese noch nicht rechtskräftig, so dass die Bahá‘í ihre Haftstrafen noch nicht antreten mussten.

Um die ungewöhnlich hohe Kaution aufbringen zu können, sind Bahá‘í oftmals gezwungen, ihr Eigentum zu
veräußern. Aus der Sicht von Vertretern der Bahá’í–Gemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen verfolgt
der Staat mit willkürlichen Kurzzeitinhaftierungen, hohen Kautionszahlungen und dem anschließenden unsiche-
ren Status („Drehtüreffekt“) der Entlassenen das Ziel, die Bahá’í langsam wirtschaftlich auszubluten. So stellte der
UN-Sonderberichterstatter für angemessenen Wohnraum, Miloon Kothari, in seinem Bericht an die UN fest: „In
den vergangenen zwei Jahren hat die Zahl der prominenten Bahá’í, die ohne irgendeine Anklage festgenommen
und dann gegen eine sehr hohe Kaution freigelassen wurden, zugenommen. Und der einzige Weg diese Kaution
zu hinterlegen ist, mit ihrem Besitz zu bürgen. Dies scheint eine weitere Methode von Enteignung zu sein.“30 Die
in den Pakten festgelegten justiziablen Menschenrechte werden hierbei förmlich mit den Füßen getreten.

Fälle von Menschenrechtsverletzungen gegen die Bahá’í

Die folgenden Berichte stellen nur eine Auswahl an Begebenheiten dar, die sich seit Ende 2006 im Iran ereignet
haben. Sie verdeutlichen, dass die Menschenrechtsverletzungen im ganzen Land erfolgen und Bahá’í jeglicher
sozialer Schicht betreffen.31
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September 2006
Mansour Manouchehri wird verhaftet, weil er optische Linsen aus Israel in den Iran geschmuggelt haben soll. Er ist
seit mittlerweile 21 Monaten in Haft; trotzdem wurde noch immer kein Gerichtstermin angesetzt (Stand: Juni 2008).

Anfang 2007 :Baharestan / Abadeh
Unter undurchsichtigen Umständen werden zwei Bahá’í ermordet. Im anschließenden Gerichtsprozess befindet
das Gericht, die Beschuldigten seien nicht zu bestrafen, da die Opfer in „unislamische“ Aktivitäten verwickelt und
„moralisch verdorben“ gewesen seien.

10.04.2007
Ein iranischer Aufsichtsratvorsitzender wird in das Büro des Informationsministeriums geladen. Ihm wird gesagt,
die Firma würde geschlossen, weil sie einen Bahá’í beschäftige und dürfe so lange nicht mehr weiterarbeiten, bis
dieser entlassen sei.

25.04.2007: Sari
Feizollah Rowshan wird zu einer einjährigen Haftstrafe und einem vierjährigen Exil verurteilt – wegen des
„Lehrens von Aktivitäten gegen das System der Islamischen Republik Iran, um Gruppen und verschiedene Orga-
nisationen, die dem System entgegenstehen, zu begünstigen“.

30.04.2007: Urumiyeh
Der Bahá’í Shanin Razi wird, als er seine Ehe im Standesamt anmelden will, vor ein Gericht gestellt, das ihn für
einen Tag in ein Gefängnis steckt. Er wird nur gegen eine Kaution freigelassen; ihm wird später gesagt, sein Ver-
brechen, „das fehlerhafte Anmelden einer Ehe“ sei der Grund für diesen Vorgang.

April/Mai 2007
Im ganzen Land wird eine Untersuchung der iranischen Behörden durchgeführt, bei der Bahá’í vorgeladen und
ausgefragt - oder selten auch nur per Telefon befragt - werden. Die Befragungen sollen vor allem Ergebnisse über
die Aktivitäten von Bahá’í zu Tage fördern.

Mai 2007: Kermanshah
Der 70 Jahre alte verarmte Mazharullah Aqdasi wird wegen Besitzes einer CD mit Bahá’í-Inhalten verhaftet und
zu einer Haftstrafe von einem Jahr und 74 Peitschenschlägen verurteilt. Die Prügelstrafe wird nicht vollstreckt;
stattdessen soll er eine Geldstrafe von umgerechnet 325 US-$ zahlen. Seine Haftstrafe wird auf fünf Monate
reduziert. Er wurde am 30. September 2007, also nach Verbüßung seiner Strafe, wieder auf freien Fuß gesetzt.

01.05.2007: Ival
In dem Dorf in der Provinz Mazandaran werden sechs Bahá’í-Häuser in Brand gesteckt. Die Häuser sind leer, da
die Bewohner schon vor Jahren auf Grund von schwerwiegender Verfolgung ins Nachbardorf gezogen sind. Sie
kehren aber während der Sommermonate nach Ival zurück, um ihre Ernte einzuholen.

Die Bahá’í werden selbst der Brandstiftung beschuldigt und auf der Polizeiwache in Sari befragt. Zwei von ihnen
werden angeklagt; beteuern jedoch ihre Unschuld. Deshalb besichtigten zwei Mal Beamte des Informations-
ministeriums den Ort des Geschehens – und räumen die Unschuld der Bahá’í ein. Es sei jedoch nicht ratsam für
die Bahá’í, in dem Ort zwischen den Muslimen zu leben; sie sollten sich lieber einen Ort weiter draußen suchen.
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03.05.2007: nahe Teheran
Vier Bahá’í-Familien werden grundlos einer Befragung unterzogen; außerdem werden ihre Ausweis- und Auto-
papiere von Beamten des Informationsministeriums konfisziert.

03.05.2007
104 iranische Bahá’í sind seit Beginn des akademischen Jahres allein auf Grund ihres Glaubens von der Universi-
tät ausgeschlossen worden.

08.05.2007 Mazandaran
Die Berufung von vier Personen, die 2006 in Ghaem Shahr verhaftet wurden und denen das „Propagieren von
anti-islamischen Organisationen“ vorgeworfen wird, wird vom Berufungsgericht der Provinz abgelehnt. Der Fall
liegt nun beim Obersten Gericht.

08.06.2007: Babol
Der Gerichtshof von Babol läßt zwei Männer und eine Frau vorladen, die laut Empfehlung des iranischen
Informationsministeriums ins Exil „nach Tabriz oder zu einem anderen Ort“ gehen sollen. Diese drei Personen sind
bereits einmal Ende September 2005 verhaftet worden. Nun aber, am 8. Juni 2007, lässt das Gericht verlauten,
zu einer Verurteilung wegen Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit fehlten Beweise. Noch ist unklar, ob das
Informationsministerium Widerspruch einlegt.

18.06.2007: Tabriz
Biuk Varqai Matnagh wird an seinem Arbeitsplatz verhaftet und verschleppt. Seine Nachbarn, die den Basiji-
Milizen angehören, hatten ihn denunziert, er habe den Islam beleidigt. Eine Woche nach seiner Verhaftung wird
sein Haus durchsucht und es werden alle Bahá’í-Materialien beschlagnahmt. Varqais Familie bemüht sich um ihn
und kann ihn – trotz Behinderungen – aufspüren. Als sie ihn später im Gefängnis besuchen dürfen, sagt er, er
habe harte Verhöre über zwei Nächte ertragen müssen.

18.06.2007 Sanandaj
Herr Taghi Haeri wird verhaftet. Er wird für neun Tage gefangen gehalten und erst freigelassen, nachdem er eine
Vermögensübertragung als Kaution hinterlegt hat.

22.06.2007: Abadeh
Ein Bahá’í entdeckt mehrere Personen, die unerlaubt seinen landwirtschaftlichen Hof filmen. Als er die Personen
mit ihrer Kamera zur Polizei bringt, wird ihm geantwortet, der Film sei leer.

25.06.2007 : Hamdan
Beamte des Informationsministeriums durchsuchen die Häuser von vier Bahá’í-Familien und konfiszieren persön-
liche Dinge und Bahá’í-Materialien.

28.06.2007
Ein Bericht zeigt, dass Bahram Mashhadi, der 2004 wegen der Verbreitung eines Offenen Briefes der iranischen
Bahá’í an den damaligen Präsidenten des Irans, Mohammed Khatami, verhaftet und zu einem Jahr Gefängnis
verurteilt wurde, seine Strafe vollständig abgesessen hat und am 28. Juni 2006 entlassen wurde.
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21.07.2007: Abadeh
Häuser der Bahá’í in der Stadt werden mit Slogans wie etwa „Bahá’í – Söldner Israels“, „Die Hisbollah verachtet
die Bahá’í“ und „Tod den Bahá’í“ beschmiert.

Abadeh
Es wird berichtet, dass Regierungsbeamte Häuser von Bahá’í oder deren Nachbarn aufsuchen, um Detailinformationen
über die Bahá’í zu erhalten. Mehrere Nachbarn wurden aufgefordert, die Aktivitäten der Bahá’í zu beobachten.

Jiruft
Es wird berichtet, dass eine Bank in der Provinz Fars Kontoauszüge von allen Konten der Bahá’í erstellt.

Bahá’í-Schüler im ganzen Land müssen sich Beleidigungen von Lehrern aussetzen; es gibt Präsentationen von
islamischen Geistlichen, in denen der Bahá’í-Glaube diffamiert wird; sie dürfen an einigen Schulprogrammen
nicht teilnehmen und sich nicht gegen Beleidigungen wehren.

15.09.2007: Najafabad
In Najafabad, einem Ausläufer von Isfahan, befindet sich eine der ältesten Bahá’í-Gemeinschaften überhaupt –
viele Bahá’í begraben hier ihre Angehörigen auf einem Friedhof der Bahá’í. Eine Menschenmenge zerstört unter
Benutzung eines schweren Bulldozers jedes Grab. Sie entwurzeln Bäume, und machen den gesamten Friedhof
dem Erdboden gleich. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor Monaten in Yazd gegeben.32

19.11.2007: Sari
Ein Mann berichtet, dass sein Vater, Feizollah Roshan, festgenommen wurde. Er sei vorher schon in Haft befragt,
dann aber auf Bewährung freigelassen worden. Er sei zu einer Strafe von einem Jahr Gefängnis und vier Jahren
Exil verurteilt worden – wegen des Lehrens der Bahá’í-Religion, des Dienens in der Bahá’í-Gemeinschaft und des
Schützens der Bahá’í-Jugend; dies seien „Bedrohungen für die nationale Sicherheit“, so das Gericht Anfang 2007.
Das Urteil wurde im Oktober bestätigt. Nun wird er inhaftiert, um seine einjährige Strafe abzusitzen.33

23.11.2007: Schiras
Ein Jahr zuvor waren 53 Jugendliche festgenommen worden, weil sie seit 2004 ein soziales Bildungsprojekt für unter-
privilegierte Kinder in den Außenbezirken der Stadt durchgeführt hatten. Nach Untersuchungen werden sie wieder
freigelassen und später zu Haftstrafen, die meisten auf Bewährung, verurteilt. Drei von ihnen, Raha Sabet, Sasan
Taghva, Heleh Rouhi, die zu vierjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren, werden nun unter einem Vorwand
festgenommen, obgleich die Urteile noch nicht rechtskräftig waren.34 Sie werden im Gefängnis des Geheimdienst-
ministeriums festgesetzt. Zumindest von Sasan Taghva wird bekannt, dass er in der Haft gefoltert wurde.

Die anderen 50 Jugendlichen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, waren jeweils zu einer einjährigen Haft-
strafe verurteilt worden; die Vollstreckung ihrer Strafe wurde jedoch für drei Jahre ausgesetzt. Eine Auflage war
jedoch, dass sie Veranstaltungen der Islamischen Propagandaorganisation besuchen. Die Jugendlichen nehmen
inzwischen an diesen Umerziehungskursen teil, ohne jedoch ihren Glauben zu verleugnen.

28.12.2007: Schiras
Mitglieder der Revolutionsgarden dringen in vier Bahá’í-Häuser ein. Sie durchsuchen die Einrichtung und be-
schlagnahmen Bahá’í-Literatur und anderes Material. Frau Mandana Kamali (Dana), die Geschäftsführerin der
lokalen Führungsriege der Bahá’í, die die Aktivitäten der Gemeinde auf ad-hoc-Basis koordiniert, wird festgenom-
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men. Der Durchsuchungsbefehl bezieht sich auf „alle Gruppen, Versammlungen und Häuser der Bahá’í-Sekte“.
In den Verhören wird Frau Kamali immer wieder nach der Gemeindeordnung, den Lehren der Bahá’í und
aktiven Mitgliedern befragt, auch während anstrengender nächtlicher Verhöre. Zudem wird intensiv nach einzel-
nen Bahá’í in Schiras gefragt sowie nach ihren finanziellen Vermögen.

In einem der Verhöre wird Bezug zwischen der Bahá’í-Religion und dem Wahabismus genommen, indem festgestellt
wird, dass es die britische Regierung war, die den Wahabismus im sunnitischen Islam und die Bahá’í-Religion im
schiitischen Islam geschaffen hätte – beide, um die islamischen Staaten zu schwächen. Der stellvertretende Staatsan-
walt des Revolutionsgericht sagt wörtlich: „Es mag sein, dass die Wahabiten bereits die Geschäfte ihrer [d.h. saudi-
arabischen] Regierung übernommen haben. Wir werden dies aber niemals den Bahá’í gestatten.“ Frau Kamali wird
schließlich am 10.1.2008 gegen Hinterlegung einer Kaution von umgerechnet 11.000 US-Dollar frei gelassen.

30.12.2007: Aligudarz
Herr Shawqifar, der ein Computerunternehmen sowohl mit muslimischen Geschäftspartnern als auch mit Bahá’í
gegründet hatte, wird dazu gedrängt, seine Unternehmensanteile an Dritte zu veräußern. Vorangegangen waren
unerbittliche Bedrohungen und Schikanen gegen seine Arbeitskollegen, Nachbarn und Freunde durch Beamte
des Geheimdienstministeriums. Das Ministerium lud sogar 20 Peronen aus diesem Kreis zu Befragungen vor und
schrieb ihnen vor, ihre Kontakte zu dem Bahá’í zu beenden.
Das Geheimdienstministerium veröffentlichte zudem ein vertrauliches Memorandum, das sich an alle Schulen
und viele lokale Behörden in Aligudarz richtete. Auch darin wurde jegliche Zusammenarbeit mit Bahá’í-Ge-
schäftspartnern unterbunden.

Januar 2008: Vilashahr
Es wird berichtet, dass eine Bahá’í-Familie bereits über mehrere Monate besonders perfider Schikanen durch
Unbekannte ausgesetzt ist. Die Übergriffe begannen mit bedrohenden Telefonanrufen und reichten bis zu Versu-
chen, ihren Landverpächter dazu zu bewegen, seinen Pachtvertrag mit ihnen zu kündigen. Es folgten Einbrüche
und Beschädigungen an ihrem Auto. Leider waren die Unbekannten damit erfolgreich, den Arbeitgeber der
Ehefrau dazu zu bewegen, sie zu entlassen. Die Übergriffe wurden derart stark, dass die Familie ihren Wohnort
wechseln musste, doch auch an ihrem neuen Wohnsitz gingen die Übergriffe weiter. Diesmal wurden die Eltern
gewarnt, ihre Kinder könnten auf dem Schulweg entführt werden. Die Familie ging zur Polizei, um Anzeige zu
erstatten, doch verlief ihre Anzeige bislang im Sande.

Januar 2008: Orumiyeh
Es wird berichtet, dass Bankkonten von Bahá’í in Orumiyeh von Dritten eingesehen wurden. Auch aus anderen
Städten im Iran wird gleiches berichtet. So in Khomein, Sarvestan, Schiras und Teheran

3.01.2008: Bahar
In Bahar, einer Ortschaft etwa 15 Kilometer von Hamadan entfernt, predigt ein Mullah während des Freitags-
gebets gegen Kamran Aghdasi, einem Bahá’í aus Hamadan. Er sagt: „Wie kann ein Bahá’í ein Geschäft im Herzen
Bahars haben und CDs und Flugblätter über seine Religion verbreiten und die Menschen von Bahar damit in die
Irre führen?“ Wenige Tage später hängen Hinweise an den Mauern der Moschee, in der der Mullah predigt, die
auf den Standort des Geschäftes von Herrn Aghdasi Hinweise geben. Ähnliche Vorfälle von Hasspredigten sind
auch in anderen Städten Irans zu verzeichnen.

27.01.2008: Abadeh
Mitglieder der Basiji-Milizen nutzen die Gelegenheit, dass der Vater der Familie Bahrami nicht zu Hause ist,
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verschließen den Eingang des Hauses und beginnen, mit einem Bulldozer die Wände des Hauses einzureißen. Die
Mutter kann sich mit den Kindern noch zu Nachbarn flüchten. Etwa 20 maskierte Basijis dringen in das zerstörte
Haus ein und nehmen alles, was sie an Bahá’í-Literatur und Materialien finden können, mit. Als der Vater erscheint,
schlagen sie ihn zusammen und sperren ihn in sein Auto, während sie ihr Zerstörungswerk vollenden.

Februar 2008
Auf einer persischsprachigen Webseite werden skurrile Desinformationen über die Bahá’í veröffentlicht. So
würden die Bahá’í beispielsweise Hochzeiten zwischen Geschwistern erlauben.35

März 2008: Schiras
An den Wänden des Gebäudes seiner Firma für die Herstellung von Autofilter entdeckt Mas‘úd Ímání , ein 53-
jähriger Bahá’í in Schiras, Slogans wie „Individuelles Lehren, revolutionäre Exekution“.

12.04.2008: Schiras
Eine Explosion erfolgt in einer Moschee in Schiras, die eng mit der Rahpouyan-e-Vesal-Vereinigung verbunden ist.
Nach Medienberichten werden zwölf Menschen getötet und etwa 200 verletzt. In der Moschee werden regelmä-
ßig Hasspredigten gegen Wahabiten und Bahá’í gehalten. Die regierungsamtliche Tageszeitung Kayhan berichtet,
der Direktor der Rahpouyan-e-Vesal-Vereinigung, Hujjatul-Islam Anjavinejad, der wöchentliche Ansprachen
gegen die Bahá’í hält, habe gesagt, es das Unglück sei kein Unfall gewesen. “Es ist wahrscheinlich, dass die Bahá’í
ihre Hände im Spiel haben“, zitiert ihn die Zeitung. Kayhan berichtet auch, dass die Vereinigung wie auch
Anjavinejad selbst in den Monaten zuvor wiederholt Drohungen von Bahá’í und anderen „Heuchler-Fraktionen“
bekommen habe. Andere private Nachrichtenagenturen, wie Entekhab News, berichten ebenfalls, dass Bahá’í
und die Mojahedin-e-Khalq hinter dem Anschlag stünden.

Obgleich inzwischen bekannt wurde, dass es sich bei der Explosion um ein Unglück mit alter Munition aus dem
Iran-Irak-Krieg handelte, zitiert am 7.05.2008 die Islamic Republic News Agency (IRNA) Innenminister Mostafa
Pourmohammadi wonach es sich um einen Sabotageakt von Feinden der iranischen Nation handelte – „Monar-
chisten, die unterstützt wurden von Ländern, die vorgeben, gegen den Terrorismus zu kämpfen und Menschen-
rechte zu verteidigen.“

14.05.2008: Teheran
Während einer Razzia in den frühen Morgenstunden des 14. Mai 2008 werden sechs der sieben führenden
Mitglieder der iranischen Bahá‘í-Gemeinde festgenommen. Angehörige des Geheimdienstes dringen zeitgleich in
die Wohnungen und Häuser der Bahá‘í ein, um umfangreiche Durchsuchungen vorzunehmen. In deren Folge
werden die sechs in das berüchtigte Teheraner Evin-Gefängnis gebracht.

Bei den Mitgliedern des Führungskreises handelt es sich um Frau Fariba Kamalabadi und die Herren Jamaloddin
Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Behrouz Tavakkoli und Vahid Tizfahm. Die sechs Männer und Frauen waren -
mit Kenntnis der iranischen Regierung - seit Jahren mit der Aufgabe befasst, eine Art "Notverwaltung" der über
300.000 iranischen Bahá'í zu ermöglichen. Dies war erforderlich geworden, nachdem die gewählten Mitglieder des
Nationalen Geistigen Rates 1980 und 1981 verschleppt, spurlos verschwanden oder hingerichtet worden waren.

Bereits am 5. März 2008 wurde Frau Mahvash Sabet festgenommen, wie erst am 14.05.2008 bekannt wurde. Als
geschäftsführendes, siebtes Mitglied dieses Führungskreises war sie unter einem Vorwand in die Stadt Mashhad
vorgeladen worden, um dort dem Geheimdienst Auskunft über die Beerdigung eines verstorbenen Bahá‘í zu geben.
Die ersten drei Wochen befinden sich die sieben in Isolationshaft, ohne Kontakt zu Rechtsanwälten oder zu ihren
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Angehörigen. Es kann nur vermutet werden, dass sie im Evin-Gefängnis sind, weil Regierungsbeamte, die die sechs
am 14. Mai verhafteten, Unterlagen dabei hatten, aus denen hervorging, dass sie dorthin gebracht würden.

In der Zwischenzeit bestätigt Regierungssprecher Gholam-Hossein Elham auf einer Pressekonferenz, dass sechs
Personen festgenommen und inhaftiert wurden. Medienberichten zufolge sagt Herr Elham am 20. Mai, die sechs
seien aus “Sicherheitsgründen” und nicht aufgrund ihrer religiösen Überzeugung verhaftet worden. Die Bahá‘í hätten
Kontakt zu ausländischen Mächten, insbesondere zu Zionisten, wie es hieß. Noch am 18. Mai 2008 verneinte
Außenminister Mottaki gegenüber dem deutschen Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer (CSU) die Gefangen-
nahme der Bahá‘í und verweigerte die Annahme einer Liste mit den Namen der Gefangenen.Am 3. Juni 2008 wird
es schließlich Frau Sabet sowie Frau Fariba Kamalabadi gestattet, in kurzen Telefonanrufen Kontakt zu ihren Ange-
hörigen aufzunehmen. Sie teilten mit, dass sie sich in guter gesundheitlicher Verfassung befänden.

Darüber hinaus erhalten einige Tage später die Familien von Frau Kamalabadi und Herrn Vahid Tizfahm vom
Personal des Evin-Gefängnisses Telefonanrufe, worin sie gebeten werden, Frau Kamalabadi eine Lesebrille und
Herrn Tizfahm Kleidungsstücke zu bringen. Obgleich die Angehörigen keine Kontaktmöglichkeiten zu den Gefange-
nen erhalten, können sie dennoch die gewünschten Sachen bei den Beamten des Evin-Gefängnisses abgeben. Herr
Afif Naeimis Söhne nehmen ebenfalls – auf eigene Initiative - Kleidungsstücke für ihren Vater zur Übergabe ins
Gefängnis mit und bitten darüber hinaus um die Möglichkeit eines Besuchs. Auch diese Kleidungsstücke werden von
Beamten des Gefängnisses angenommen, jedoch geben sie keine Besuchserlaubnis. Auch Herr Jamaloddin Khanjani
hat inzwischen die Möglichkeit erhalten, in einem sehr kurzen Telefonat Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen.

Nach wie vor haben die Gefangenen keinen Zugang zu Rechtsbeiständen. Die Familien konnten zudem ihre
Angehörigen nicht in Augenschein nehmen. Auch ist in dem Bericht nichts über den Verbleib und die Gesund-
heit von Saeid Rezaie und Behrouz Tavakkoli gesagt.

24.05.08: Vilashahr
Am 24. Mai 2008 werden in Vilashahr in der Nähe Isfahans die drei Bahá‘í Houshmand Talebi, Mehran Zeyni
und Farhad Ferdosian vor das örtliche Gericht geladen. Die Vorladung steht im Zusammenhang mit einer kürzlich
erfolgten Bestattung eines Verstorbenen auf einem Bahá‘í-Friedhof, der den Bahá‘í-Gemeinden in Vilashahr,
Najafabad und einigen anderen umliegenden Gebieten als Begräbnisstätte dient. Dieser Friedhof wurde im
September 2007 bereits einmal mit schwerem Gerät zerstört. Nachdem die drei Bahá‘í vor Gericht erschienen
waren, wurden sie umgehend in Handschellen gelegt und in ein Gefängnis in Isfahan gebracht. Inzwischen sind
sie gegen Hinterlegung einer Kaution wieder frei gelassen worden.

4. Reaktionen der Internationalen Staatengemeinschaft
4.1 Bundesrepublik Deutschland

Obgleich die Bahá’í-Religion in vielen Kreisen Deutschlands noch weitgehend unbekannt ist, ist die kleine, etwa
5.000 Mitglieder umfassende deutsche Bahá’í-Gemeinde sowohl rechtlich als auch interreligiös vergleichsweise
gut etabliert.36 Sowohl der Bundestag als auch die Bundesregierung unterstützen seit langem den Nationalen
Geistigen Rat der Bahá’í beim Schutz von verfolgten Mitgliedern der Bahá’í-Gemeinde im Iran. So hat die Bun-
desregierung mehrfach Resolutionen der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen zur Einhaltung der
Menschenrechte im Iran oder entsprechende Initiativen innerhalb der EU unterstützt. Bereits 1981 und auch 1991
hat der Deutsche Bundestag zum Schutz der verfolgten und geächteten Bahá’í im Iran aufgerufen.
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Die Bundesregierung spricht die Lage der Bahá’í im Iran innerhalb der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik der Europäischen Union (GASP) an. Hier ist sie vielfach federführend an dem Zustandekommen von
öffentlichen Erklärungen, Demarchen oder sonstigen Initiativen beteiligt.37 Bilateral verhält sie sich jedoch zurück-
haltender, wenn es um die öffentliche Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen im Iran geht. Erst am 4. Juni
2008 äußerte sich das Auswärtige Amt zum ersten Mal auf Referatsebene öffentlich zur Lage der Bahá’í im Iran.

Zu Beginn der 16. Wahlperiode des Deutschen Bundestages setzte sich die Bundesregierung aufgrund von zwei
kleinen Anfragen vom 30.5.2006 und 1.06.2007 mit der Menschenrechtsproblematik in Bezug auf die Bahá’í
auseinander.

In der kleinen Anfrage38 von Volker Beck, Marieluise Beck und Dr. Uschi Eid sowie weiterer Abgeordneter der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen antwortete die Bundesregierung auf die Frage39, welche Kenntnisse sie über
systematische Diskriminierung und Verfolgung der Bahá’í im Iran habe, dass solche nicht vorliegen. Es gebe nur
eine anhaltende Diskriminierung und gleichzeitig eine leichte Verbesserung der Lage der Bahá’í. Auf die Frage40,
wie die Bundesregierung den Komplex Glaubens- und Religionsfreiheit gegenüber der iranischen Regierung
thematisiere, wurde hauptsächlich auf die Tätigkeiten der EU in diesem Bereich verwiesen. Deutschland themati-
siere Menschenrechtverletzungen innerhalb bilateraler Kontakte zum Iran sowie in Demarchen, hieß es dort nur
knapp, ohne konkrete Verweise anzuführen. So ist es vor allem die EU, die durch Resolutionen, Demarchen und
öffentliche Erklärungen in diesem Bereich dem Iran gegenüber tätig wird.

In der zweiten kleinen Anfrage41 über die Iran-Politik der Bundesregierung von Kerstin Müller, Jürgen Trittin, Volker
Beck sowie weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN wurde die Bundesregierung
erneut mit Fragen über deren Bemühungen und Unterstützung zu menschenrechtlichen Fragen konfrontiert. Bei der
Frage42, inwieweit die Bundesregierung ein Interesse bzw. die Bereitschaft zur Wiederaufnahme des nicht mehr
bestehenden Menschenrechtsdialoges sieht, wurde wiederholt vor allem auf die Aktivitäten der EU verwiesen.
Eigene selbstständige Bemühungen der Bundesregierung werden nicht gesondert benannt und konkretisiert. Auf die
erneute Frage, welchen Verfolgungen und Diskriminierungen die Bahá’í im Iran ausgesetzt sind und welche Erkennt-
nisse die Bundesregierung darüber hat, heißt es lediglich, die Lage bleibe schwierig, Erkenntnisse über eine systemati-
sche Verfolgungen würden weiterhin nicht vorliegen. Sie seien jedoch in besonderem Maße der Willkür staatlicher
Behörden ausgesetzt. Mit Zunahme der Verfolgungen scheint sich die Zurückhaltung der Bundesregierung langsam
zu wandeln. Mehrfach wurde von Ausschüssen des Deutschen Bundestages um Auskunft über die Lage der Bahá’í
im Iran zu geben. Vor dem Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe äußerte eine Referatsleiterin des
Auswärtigen Amtes die „wachsende Sorge“, mit der die Bundesregierung die Entwicklung betrachtet.43 Die Festnah-
me der gesamten Führung der Bahá’í in zwei Verhaftungswellen durch den iranischen Geheimdienst im Mai 2008
mache den Eindruck, dass es sich um eine organisierte Verfolgung handele. "Es gibt aber auch Fälle, dass die Iraner
für die Bahá’í eintreten und sich deren Verfolgung widersetzen", so die Beamtin. Als Beispiel nannte sie die Geschich-
te eines Bahá’í, der jüngst vor der Verbrennung bei lebendigem Leib von Passanten gerettet worden sei. Dies ändere
aber nichts an dem Trend.

Die Vertreterin des Auswärtigen Amtes bestätigte, dass in den Medien und in Moscheen gegen die religiöse Minder-
heit gehetzt und gepredigt werde. Die iranische Führung konstruiere parallel dazu eine Verbindung der Bahá’í zum
Westen und zu Israel. Anlass zu schlimmsten Befürchtungen gebe zudem das geplante Apostasiegesetz, das sich
zurzeit noch in parlamentarischer Beratung befinde und vorsehe, den Abfall vom Islam mit dem Tod zu bestrafen.
Die Bundesregierung und die EU hätten die Verfolgung der Bahá’í, mit 300.000 Anhängern die größte
nichtmuslimische Gemeinschaft, regelmäßig gegenüber dem Iran thematisiert und den Staat aufgerufen, deren
Rechte zu respektieren. Die Bundesregierung habe zudem den Iran über seinen Botschafter in Deutschland
aufgefordert, den Familien Zugang zu den Verhafteten zu ermöglichen. Ihnen werde allem Anschein nach
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Agententätigkeit vorgeworfen. Als Vorwand diene dabei die Tatsache, dass sich das administrative "Bahai-Welt-
zentrum" in Haifa befindet, heißt es in der Berichterstattung über die Sitzung des Ausschuss am 4.06.2008.

Es wäre wünschenswert, wenn sich die Bundesregierung auch weiterhin nicht nur auf die Resolutionen, Äußerungen
und Aktivitäten der EU beruft, sondern selbst öffentlich klar Stellung bezieht und konkret versucht, den im Oktober
2002 begonnenen Menschenrechtsdialog mit dem Iran wieder aufzunehmen. Vor allem in Hinblick auf das ver-
schärfte Strafrecht ist es dringend notwendig, auf die sich drastisch verschlechterte Lage der Bahá’í aufmerksam zu
machen. Eine direkte Intervention der Bundesregierung hat aufgrund der traditionell relativ guten Beziehungen
zwischen Deutschland und Iran, vor allem in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, sicherlich mehr Gewicht, als
gleich lautende Erklärungen anderer europäischer Staaten, die weniger von der iranischen Regierung gehört werden.

4.2. Europäische Union

Seit 1995 führt die Europäische Union einen thematisch begrenzten Dialog mit dem Iran. Nach dem Wahlsieg
von Mohammed Khatami im Jahr 1998 wurden mehrere Kooperationsfelder in einer Gesprächsrunde vereinbart,
unter anderem auch der Dialog über Menschenrechte. Nachdem es im Dezember 2002 zu Troikatreffen und
Sitzungen mit Nicht-Regierungsorganisationen mit dem Iran und der EU gekommen war und der Menschen-
rechtsdialog so beginnen konnte, wurde er bereits Ende 2003 durch den Iran wieder in Frage gestellt. Seit Juni
2004 hat es keinen direkten Menschenrechtsdialog mehr gegeben.

Nach dem vorläufigen Scheitern des Menschenrechtsdialoges hat die Union immer wieder ihre tiefe Sorge über die
Situation und vor allem die Unterdrückung von Minderheiten im Iran kundgetan. Sie unterstützte eine von Kanada
vorgebrachte VN-Resolution44 und beschäftigte sich seitdem immer wieder in Ratssitzungen mit der Thematik. Zuletzt
wurde tiefe Besorgnis über das Leid der Bahá’í in einer GASP-Erklärung vom 21.05.2008 zum Ausdruck gebracht.

Bereits am 7.02.2008 gab der slowenische Vorsitz des Rates der Europäischen Union eine Erklärung im Namen
der Europäischen Union zur sich verschlechternden Lage der religiösen Minderheit der Bahá’í im Iran ab. Darin
wurden neben der Forderung, die systematische Diskriminierung der Bahá’í im Iran zu beenden, auch die Freilas-
sung von gefangenen Bahá’í verlangt sowie der Appell eingebracht, die Verfolgung der Bahá’í-Minderheit  Auf-
grund ihrer religiösen Überzeugungen und deren Ausübung zu unterlassen. Auch gegen die Verabschiedung des
drohenden Apostasiegesetzes sprach sich die EU-Ratspräsidentschaft am 25.02.2008 aus, da sich nun der Iran
erstmals eine gesetzliche Grundlage schaffe, den Austritt aus der islamischen Religion mit dem Tode zu bestrafen.

Die wichtigsten Entschließungen des Europaparlaments aus jüngster Zeit im Hinblick auf die Bahá’í sind jene vom
25.10.2007 und vom 31.01.2008. In der Entschließung vom Oktober letzen Jahres bekundete das EU-Parlament
neben der Sorge über die massenhaften Menschenrechtsverletzungen auch die Sorge über die Verfolgung von
Mitgliedern der Bahá’í, denen es untersagt ist, ihren Glauben auszuüben und denen nahezu all ihre Bürgerrechte
entzogen werden, sowie über die mutwillige Zerstörung ihrer religiösen Stätten.45

Die EU fordert daher die staatlichen Organe auf, international anerkannte rechtliche Garantien für Personen, die einer
religiösen Minderheit angehören, zu achten unabhängig davon, ob diese nun offiziell anerkannt ist oder nicht, und
jegliche Form der Diskriminierung zu unterlassen. Hierbei wird insbesondere gefordert, das faktische Verbot für die Bahá’í,
ihren Glauben zu praktizieren, aufzuheben.46 Zudem wird in der Entschließung gefordert, dass der Menschenrechts-
dialog zwischen der EU und dem Iran wieder aufgenommen werden soll. In der Entschließung des Europäischen Parla-
ments vom 31. Januar 2008 werden diese Forderungen und Besorgnisbekundungen wiederholt und erneut bekräftigt.
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Nach den Äußerungen der verschiedenen Organe der Europäischen Union aus jüngster Zeit kann man nun
hoffen, dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern die EU sich auch weiterhin aktiv für die erneute Aufnahme
des Menschenrechtsdialoges mit dem Iran einsetzt. Menschenrechtsverletzungen und die Verfolgung und Diskri-
minierung von religiösen Minderheiten wie der Bahá’í im Iran dürfen von der EU nicht hingenommen werden.
Es gilt, faktische Hilfe und Unterstützung zu leisten, und dies in einer kontinuierlichen und fortdauernden Weise.

4.3 Vereinte Nationen

Die Vereinten Nationen hatten bereits nach der Revolution 1979 durch eine kritische Beurteilung der Lage der
Bahá’í im Iran auf die Menschrechtsverletzenungen aufmerksam gemacht, wobei detailliert auf die Verfolgung
und Unterdrückung der Bahá’í eingegangen wurde.

Es wurde immer wieder versucht, in dem schwierigen Dialog mit dem Iran auf die Menschenrechtsverstöße
aufmerksam zu machen. So zeigte sich auch die Sonderberichterstatterin für Religions- und Glaubensfreiheit der
Menschenrechtskommission, Asma Jahangir, in einer Presseerklärung vom 20.03.200647 sehr besorgt über die
systematische Diskriminierung von Mitgliedern der Bahá’í-Gemeinde im Iran. Sie hatte nach ihrem Amtsantritt
2004 bei einer Reihe von Anlässen bei der Regierung bezüglich der Behandlung der Bahá’í im Iran interveniert.
Sie appellierte an die iranische Regierung, dass die Tatsache, dass eine Religion nicht als Staatsreligion anerkannt
ist, keine Grundlage für eine Diskriminierung von Anhängern anderer Religionen sei.

Seit 1985 haben die Vereinten Nationen zwanzig Resolutionen zur Menschenrechtslage im Iran abgegeben. Die
jüngste der Iran-Resolution48 wurde von der Generalversammlung am 18. Dezember 2007 verabschiedet. Die
von Kanada eingebrachte Resolution wurde im November zuvor beinahe durch einen Nicht-Befassungsantrag
des Iran, eine Abstimmung im Rahmen der Geschäftsordnung der Vereinten Nationen, verhindert. Der Nicht-
Befassungsantrag scheiterte an einer denkbar knappen Minderheit von 78 zu 79 Stimmen und 24 Enthaltungen.
Gegenstand der Resolution sind neben der Unterdrückung und Verfolgung von Frauengruppen und Frauen-
rechtlerinnen, Medien und Gewerkschaften durch die iranische Regierung auch die der verschiedenen ethnischen
und religiösen Minderheiten, wobei konkret die Bahá’í Erwähnung finden.

In der Resolution wird weiterhin auf die „Angriffe gegen die Bahá’í und ihren Glauben in den staatlichen Medien“
sowie auf die „Häufung von Beweisen dafür, dass die Regierung sich bemüht, die Bahá’í zu identifizieren, zu
überwachen, aus Hochschulen fernzuhalten, ihnen die wirtschaftliche Lebengrundlage zu entziehen, willkürlich
festzunehmen und zu inhaftieren“ aufmerksam gemacht.

Auch hier gilt es, die Bemühungen um den Menschenrechtsdialog wieder zu vertiefen, und uneingeschränkt auf
die Rechte der unterdrückten Minderheiten aufmerksam zu machen.

5. Hintergründe

Die Bahá’í-Religion ist die jüngste der unabhängigen monotheistischen Weltreligionen. Sie hat heute 7,7 Millionen
Anhänger weltweit49, davon mehr als 300.000 im Iran. Damit stellen die Bahá’í in ihrem Ursprungsland die
größte religiöse Minderheit.

Die Bahá’í folgen den Lehren von Mirza Husayn Ali Nuri (geb. 1817 in Teheran/Persien, heute Iran; gest. 1892 in Akko/
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Palästina, heute Israel). Sein Ehrenname ist Bahá'u'lláh (arab. “Herrlichkeit Gottes”). Er wird von den Bahá’í als der bislang
letzte in einer Reihe von Gottesboten angesehen, in denen sich der „Bund Gottes“ mit den Menschen manifestiert.

Kern der Bahá'í-Theologie ist das Konzept der „fortschreitenden Gottesoffenbarung“. Alle Hochreligionen ent-
stammen demnach aus der gleichen göttlichen Quelle. Keine Religion ist „falsch“, vielmehr müssen die verschiede-
nen religiösen Systeme aus ihrer Zeit und den jeweiligen historischen Umständen her verstanden werden. Alle
Religionen tragen im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte zum zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit bei. Es
liegt auf der Hand, dass das sich daraus ableitende Toleranzgebot der Bahá’í dem absoluten Endgültigkeits-
anspruch der islamischen Orthodoxie diametral entgegensteht.

5.1 Lehren der Bahá’í-Religion

Den Lehren des Religionsstifters Bahá'u'lláh liegt das Postulat der Gleichheit und gegenseitigen Liebe aller Men-
schen ohne Ansehen von Geschlecht, Rasse und Nation zugrunde. Das Wesen der Religion sei, Liebe und Einheit
unter den Menschen zu stiften, nicht zur Ursache von Gewalt und Chaos zu werden. Entsprechend betreffen die
Lehren der Bahá’í nicht allein die persönliche Lebensführung wie zum Beispiel das tägliche Gebet oder ein sozial
verträgliches, tugendhaftes Verhalten, sondern beinhalten auch eine Reihe gesellschaftlicher Aspekte. Ausdrücklich
hob Bahá'u'lláh das Gebot des Dschihad („Heiliger Krieg“) auf und mahnte die Menschen zur Gewaltlosigkeit. In
Briefen an die Herrscher seiner Zeit, wie an Königin Viktoria oder Napoleon III., rief er zur Etablierung eines
kollektiven Sicherheitssystems auf. Da der Mensch in das „Zeitalter der Reife“ getreten und eine „vernunftbegabte
Seele“ sei, bedürfe es nicht mehr einer vermittelnden Instanz zwischen Gott und den Menschen. Folglich schaffte
Bahá'u'lláh den geistlichen Stand ab und ersetzte ihn durch ein allgemeines Laienapostolat mit gewählten Gremi-
en. Ansehen und Würde sollten nach dem Charakter des Menschen und seinem tugendhaften Verhalten und
nicht nach religiösen oder politischen Ämtern und Funktionen bestimmt werden. Mit der Absage blinder Nach-
ahmung und dem Aufruf zur „selbständigen Suche nach Wahrheit“ stehen die Lehren der Bahá’í in einem Ge-
gensatz zur „Herrschaft der Rechtsgelehrten“ in der Islamischen Republik Iran.

Haben die Lehren der Bahá’í auch eine gesellschafts- und ordnungspolitische Relevanz, so ist es den Anhängern
der Bahá’í-Religion dennoch nicht erlaubt, sich tagespolitisch zu betätigen. Die Gläubigen sollen sich „Fernhalten
von politischen Parteien“ und sich durch „Nichtteilnahme an politischen Auseinandersetzungen“ auszeichnen50.
Keinesfalls beteiligen sich die Bahá’í an regierungsfeindlichen Aktionen, die die öffentliche Ordnung stören. Ihre
sozialen und gesellschaftspolitischen Aktivitäten wollen die Bahá’í vielmehr als einen produktiven Beitrag zur
Entwicklung der Gesellschaften sehen, in denen sie leben. Auch der iranischen Regierung und der islamischen
Gemeinschaft gegenüber verhalten sich die Bahá’í nicht feindselig, was ihnen fälschlicherweise den Vorwurf des
Kollaborierens mit dem Unrechtsregime des Schahs vor der islamischen Revolution einbrachte.

5.2 Die Entwicklung der Bahá’í-Gemeinde im Iran

Die religionsgeschichtliche Entwicklung der Bahá’í-Religion und ihre von Persien ausgehende weltweite Entfaltung
hat ihren Ursprung in dem endzeitlichen Messianismus innerhalb der schiitischen Staatsreligion in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Der Messianismus ist der Glaube an das Kommen eines heilsgeschichtlichen Erlösers, der der alten
Ordnung ein Ende setzt und eine neue unter dem Gebot der Gerechtigkeit und des Glücks errichtet.51 Diese Vor-
stellung, die sich auch im Christentum, Judentum und Zoroastriertum finden lässt52, trat in Persien des 19. Jahr-
hunderts vor dem Hintergrund politischer, sozialer und religiöser Wirren in Form der Mahdi-Bewegung auf (arab.
„Der Rechtgeleitete“). Demzufolge soll der im Jahr 941 in die „große Verborgenheit“ entrückte 12. Imam des schiiti-
schen Islams, Muhammad al-Mahdi, dereinst wiederkehren, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten.53
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Vor Beginn der Bahá’í-Zeitrechnung im Jahr 1844 ist es vor allem die mystisch orientierte, schiitische Scheichi-Schule,
die den Glauben an die Wiederkunft des 12. Imam im Bewusstsein der Bevölkerung hielt. Die Ablehnung der
blinden Nachahmung der Geistlichkeit durch Laien und die Berufung auf eigenes, intuitives Wissen machten die
Anhänger dieser mystisch-theosophischen Richtung innerhalb des schiitischen Islams besonders empfänglich für den
Anspruch des Báb, die heilsgeschichtlichen Erwartungen in Form der Wiederkunft des 12. Imam zu erfüllen.

Der Báb (arab. „Das Tor“) - mit bürgerlichen Namen Sayyid’Ali Muhammad Shirazi (geb. 1819 in Schiraz/Persien,
heute Iran; hingerichtet 1850 in Täbriz/Persien, heute Iran) – offenbarte sich erstmals im Jahr 1844 einem Anhänger
der Scheichi-Schule. Binnen  weniger Jahre reichte die Zahl seiner Anhänger, der Bábis, bis in die Zehntausende.54

Mit seinen Lehren beabsichtigte er eine Modernisierung religiösen Denkens und Handelns seiner Zeit. Die von
ihm gestiftete Religion räumte Frauen mehr Rechte ein als das islamische Gesetz es tat, hatte weit reichende
sozialpolitische Implikationen und besaß keinen Klerus. Offiziell erfolgte die Ablösung vom Islam während einer
Synode verschiedener Anhänger im Jahr 1848 in der iranischen Ortschaft Badascht, zu einer Zeit, in der der Báb
selbst bereits von der iranischen Regierung festgesetzt worden war. In Badascht legte auch seine erste weibliche
Anhängerin, die Dichterin und Gelehrte Tahere („Die Reine“) ihr Kopftuch in aller Öffentlichkeit ab. Ihr Kampf für
die weibliche Emanzipation sollte sie später mit ihrer Ermordung durch die iranische Regierung bezahlen.

Der Báb wird von den Bahá'í sowohl als Erfüller des Islams als auch als Stifter einer eigenen Religion, der Bábi-
Religion, betrachtet. In seinen zahlreichen Hinweisen auf „den, den Gott offenbaren wird“ zeigt er sich darüber
hinaus auch als Wegbereiter einer ganz neuen, universalen Religionsstiftung, die im Jahr 1863 von Bahá'u'lláh
öffentlich gemacht wurde: der Bahá'í-Religion. Damit hat er für die Bahá'í eine ähnliche Funktion, wie sie Johannes
der Täufer im Christentum einnimmt. Beide, der Báb und Bahá'u'lláh, sind somit für die Bahá'í-Religion konstitutiv,
da sie sich aufeinander beziehen und aufeinander aufbauen, obgleich sie sich nie begegnet sind.

Es liegt auf der Hand, dass der Anspruch des Báb, den Islam vollendet und zugleich ein neues Kapitel in der
Religionsgeschichte der Menschheit angekündigt zu haben, für den islamischen Klerus als unmittelbare Bedrohung
angesehen werden musste. Ebenso waren seine soziopolitischen Lehren geeignet, Misswirtschaft, Korruption und
Willkürherrschaft der iranischen Regierung bloßzulegen.

Nach einer sechsjährigen Wirkzeit, die er zuletzt in Haft verbrachte, wurde er schließlich 1850 auf Betreiben der
Geistlichkeit in Täbriz öffentlich hingerichtet. Den Quellen zufolge wurden zwischen 1848 und 1853 etwa 20.000
Bábi teilweise bestialisch umgebracht.55 Die einzige Möglichkeit, dem Tod zu entkommen, wäre das Abschwören
ihrer Religion und die Rückkehr zum Islam gewesen.

Auch nach dem Tod des Báb und der Verbannung Bahá'u'lláhs 1852 nach Bagdad und in weiterer Folge bis
nach Akko in Palästina, wo er 1892 verstarb, brandmarkten Geistlichkeit und Regierung die Bábis als „Häretiker“
und „Verführer“, die nach 1863 nahezu vollständig Bahá'u'lláh als „den, den Gott offenbaren wird“ anerkannten
und sich fortan „Bahá'í“ nannten. Mit wachsender Zahl wurden die Bahá’í bevorzugtes Ziel demagogischer Hetze
jedweder Regierung und zum Spielball innenpolitischer Rivalitäten.

Da die Bahá’í auf eine gute Erziehung und Ausbildung Wert legen und Arbeit einen hohen, auch ethischen Wert
beimessen, kamen viele Bahá'í zu einem relativen Wohlstand, infolgedessen wurde die religiös verbrämte Dema-
gogie mit Sozialneid angereichert. Die tolerante und gewaltfreie Überzeugung der Bahá'í ermutigte zudem, ohne
Furcht vor Widerstand und Vergeltung bei Pogromen Beute machen zu können.
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Die Liste dieser Pogrome ist lang und eine Aufzählung kann nur die schwerwiegendsten Ereignisse benennen: So
wurden die Bahá'í 1896 für das Attentat an Násiri’d-Dín-Sháh verantwortlich gemacht, was zu einer grausamen
Verfolgungswelle führte. Die Wirren der Revolution von 1906 gaben erneut Anlass zu Verfolgungen. Unter dem
Pahlewi- Regime seit 1921 wurden Verwaltung und Militär systematisch und in Begleitung von Pressekampagnen
von beschäftigten Bahá'í gesäubert, Eheschließungen wurden rechtlich nicht anerkannt. 1943 kam es zu Morden
und Beschlagnahmungen von Eigentum, ohne das staatlich Einhalt geboten wurde. 1951 wurden die Bahá'í in
Beziehung zu kommunistischen Aktivitäten gebracht und 1955 kam es schließlich zu groß angelegten und für die
Bahá'í folgenschweren Verfolgungen, die von der Geistlichkeit initiiert und in Zusammenarbeit mit dem Innenminis-
terium und der Polizei ausgeführt wurden. Die Aussage des Innenministers am 17. Mai 1955 im Parlament, dass die
Bahá'í-Gemeinde verboten worden sei, setzte eine wahre Orgie von Mord, Raub, Vergewaltigung und Zerstörung
in Gang. Dies sollte sich 1963 im Anschluss an regierungsfeindliche Demonstrationen in vielen Teilen des Landes
wiederholen. 1972 beschloss die Regierung eine besondere Steuer für Bahá'í-Besitz. Der Geheimdienst organisierte
noch am Vorabend der islamischen Revolution 1978 in Schiraz Unruhen, bei denen über 300 Häuser geplündert
und in Brand gesteckt wurden.

Von den Anfängen ihrer Religion im Jahr 1844 bis zum heutigen Tag mussten die iranischen Bahá'í gleich unter
welcher Regierung Diskriminierungen erleiden. Besonders aber unter der gegenwärtigen Präsidentschaft Mahmud
Ahmadinedschads lebt der Messianismus erneut auf und damit die Verbreitung religiösen Hasses und tätlicher
Gewalt gegen die Bahá'í. In bewusster Anlehnung an die frühen Revolutionsjahre betont der iranische Klerus
stärker denn je sein Selbstverständnis als stellvertretende Macht bis zur Wiederkehr des 12. Imam aus der Verbor-
genheit. Die Gesellschaft für bedrohte Völker warnt daher vor einer Rückkehr zu den blutigen Verfolgungen der
Vergangenheit und ruft zu religiöser Mäßigung auf.

Es gilt, den Bahá'í ihre vollen Rechte als iranische Staatsbürger zu gewährleisten – unabhängig von der Anerken-
nung der Bahá'í als Glaubensgemeinschaft nach Artikel 13 der Landesverfassung, aber auf den völkerrechtlichen
Verpflichtungen des iranischen Staates gestützt. Noch bleibt für die internationale Staatengemeinschaft Zeit, eine
präventive Menschenrechtspolitik zu verfolgen, um Schlimmeres zu vermeiden.
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Anhang:
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